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Rechtssatz

In Fällen, in denen erst die Übernahme einer konkreten Arbeitsverp?ichtung eine Arbeitsp?icht begründet, kommt

kein durchgehendes, jedoch eventuell ein tageweises oder periodisch wiederkehrendes Dienstverhältnis in Frage. Liegt

keine (für ein durchgehendes Beschäftigungsverhältnis erforderliche) ausdrückliche oder iSd § 863 ABGB schlüssige

Vereinbarung über eine im Voraus (schon vor dem Abschluss der jeweiligen Einzelverträge) bestimmte periodische

Leistungsp?icht des Dienstnehmers, d.h. über seine Verp?ichtung, an bestimmten oder doch bestimmbaren Tagen

Arbeit zu leisten, und über eine korrespondierende Verp?ichtung des Dienstgebers, den Dienstnehmer zu

beschäftigen bzw. ihm zumindest Entgelt für im Voraus vereinbarte Beschäftigungen zu bezahlen, vor, oder besteht

zwar eine Rahmenvereinbarung über grundsätzliche Verp?ichtungen dieser Art, aber mit dem (durchgehende

Beschäftigungsverhältnisse ausschließenden) Recht des Dienstnehmers, sanktionslos einzelne Aufträge abzulehnen, ist

von nur einzelnen Beschäftigungsverhältnissen des Dienstnehmers mit dem Dienstgeber an den jeweiligen

Beschäftigungstagen auszugehen (Hinweis E 22. Februar 2012, Zl. 2011/08/0361). Eine tatsächlich feststellbare

periodisch wiederkehrende Leistung ist ein Indiz für die genannte schlüssige Vereinbarung (Hinweis E 11. Juli 2012, Zl.

2011/08/0366). Mit dieser lediglich die Dauer der Beschäftigung und damit der P?ichtversicherung berührenden

Konsequenz wird auch die Unterscheidung zwischen der sanktionslosen Ablehnung der Erbringung einzelner

Leistungen, etwa bei deren Abruf im Zuge einer Rahmenvereinbarung bei verp?ichtender Tätigkeit im Fall der Zusage,

und einem generellen Ablehnungsrecht, das die persönliche Arbeitsp?icht und damit die persönliche Abhängigkeit

ausschließt, deutlich (Hinweis E 25. April 2004, Zl. 2005/08/0137).In Fällen, in denen erst die Übernahme einer

konkreten Arbeitsverp?ichtung eine Arbeitsp?icht begründet, kommt kein durchgehendes, jedoch eventuell ein

tageweises oder periodisch wiederkehrendes Dienstverhältnis in Frage. Liegt keine (für ein durchgehendes

Beschäftigungsverhältnis erforderliche) ausdrückliche oder iSd Paragraph 863, ABGB schlüssige Vereinbarung über

eine im Voraus (schon vor dem Abschluss der jeweiligen Einzelverträge) bestimmte periodische Leistungsp?icht des

Dienstnehmers, d.h. über seine Verp?ichtung, an bestimmten oder doch bestimmbaren Tagen Arbeit zu leisten, und

über eine korrespondierende Verp?ichtung des Dienstgebers, den Dienstnehmer zu beschäftigen bzw. ihm zumindest

Entgelt für im Voraus vereinbarte Beschäftigungen zu bezahlen, vor, oder besteht zwar eine Rahmenvereinbarung über

grundsätzliche Verp?ichtungen dieser Art, aber mit dem (durchgehende Beschäftigungsverhältnisse ausschließenden)

Recht des Dienstnehmers, sanktionslos einzelne Aufträge abzulehnen, ist von nur einzelnen

Beschäftigungsverhältnissen des Dienstnehmers mit dem Dienstgeber an den jeweiligen Beschäftigungstagen

auszugehen (Hinweis E 22. Februar 2012, Zl. 2011/08/0361). Eine tatsächlich feststellbare periodisch wiederkehrende

Leistung ist ein Indiz für die genannte schlüssige Vereinbarung (Hinweis E 11. Juli 2012, Zl. 2011/08/0366). Mit dieser

lediglich die Dauer der Beschäftigung und damit der P?ichtversicherung berührenden Konsequenz wird auch die

Unterscheidung zwischen der sanktionslosen Ablehnung der Erbringung einzelner Leistungen, etwa bei deren Abruf im

Zuge einer Rahmenvereinbarung bei verp?ichtender Tätigkeit im Fall der Zusage, und einem generellen

Ablehnungsrecht, das die persönliche Arbeitsp?icht und damit die persönliche Abhängigkeit ausschließt, deutlich

(Hinweis E 25. April 2004, Zl. 2005/08/0137).
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